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BL - 014

Sitzung des Ausschusses für Mobilität, Nahverkehr und Verkehrsvernetzung

Am Montag, den 19.02.2024, um 14:00 Uhr findet im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterallgäu, 1. OG,
Raum 100, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim eine Sitzung des Ausschusses für Mobilität, Nah-
verkehr und Verkehrsvernetzung statt.

T a g e s o r d n u n g :

Öffentliche Sitzung

1 ÖPNV-Modellprojekt MUT 2.0

2 Haushaltsentwurf des Landkreises Unterallgäu für das Jahr 2024 sowie die Finanzplanungsjahre
2025-2027;
Vorberatung des Bereichs Schülerbeförderung und ÖPNV

3 Flexibus Statistik 2023

4 Flexibus Mindelheim-Dirlewang-Kammlach;
Installation einer Überlappungswabe Mussenhausen
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5 Potentialgutachten zur Reaktivierung der südlichen Staudenbahn;
aktueller Sachstand

Es schließt sich eine nichtöffentliche Sitzung an.

Mindelheim, 7. Februar 2024

BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN

24 - 9410.0

Haushaltssatzung
der Verwaltungsgemeinschaft Memmingerberg,

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2024

I.

Aufgrund der Art. 8 Abs. 2, Art. 10 Verwaltungsgemeinschaftsordnung (VGemO), Art. 40 ff des Gesetzes
über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) sowie Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) erlässt die
Verwaltungsgemeinschaft Memmingerberg folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.390.000 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 410.000 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird
auf 0 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.
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§ 4

VERWALTUNGS- UND INVESTITIONSUMLAGE

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf zur Finanzierung von Ausgaben im Verwal-
tungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 1.992.400 € festgesetzt und nach dem Verhältnis
der Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden bemessen.

2. Für die Berechnung der Umlagen wurde die maßgebende Einwohnerzahl nach dem Stand vom
31.12.2022 auf 11.545 Einwohner festgesetzt:

Die Verwaltungsumlage wird je Einwohner auf 172,58 € festgesetzt.

3. Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird auf 350.000 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Vorschriften, die sich auf die Einnahmen und Ausgaben und den Stellenplan beziehen, werden
nicht aufgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2024 in Kraft.

Memmingerberg, 1. Februar 2024
VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT MEMMINGERBERG

Osterrieder
Gemeinschaftsvorsitzender

II.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

III.

Die Haushaltssatzung mit Anlagen wird gem. Art. 10 Abs. 2 Satz 3 VGemO, Art. 40 KommZG und Art. 65
Abs. 3 Satz 3 GO bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäfts-
stelle der Verwaltungsgemeinschaft Memmingerberg, Benninger Straße 3, 87766 Memmingerberg, wäh-
rend der allgemeinen Dienststunden öffentlich zugänglich gemacht und zur Einsicht bereitgelegt.
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24 - 9410.0

Haushaltssatzung
des Zweckverbandes Gymnasium Türkheim,

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2024

I.

Aufgrund der Art. 40 bis 42 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (KommZG) i. V. m. Art. 63 ff
der Gemeindeordnung (GO) hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gymnasium Türkheim
am 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt
ab im

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.063.450 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 3.036.000 €

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) für das Haushaltsjahr 2024 wird auf
2.265.000 € festgesetzt. Davon entfallen auf den

Verwaltungshaushalt 900.000 €
Vermögenshaushalt 1.365.000 €

Nach § 8 Abs. 2 der Satzung des Zweckverbandes Gymnasium Türkheim trägt den ungedeckten Finanzbe-
darf der

Landkreis Unterallgäu mit 80 %
Markt Türkheim mit 20 %
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A) VERWALTUNGSUMLAGE

Vom ungedeckten Bedarf des Verwaltungshaushalts entfallen auf den

Landkreis Unterallgäu 720.000 €
Markt Türkheim 180.000 €

B) INVESTITIONSUMLAGE

Vom ungedeckten Bedarf des Vermögenshaushalts entfallen auf den

Landkreis Unterallgäu 1.092.000 €
Markt Türkheim 273.000 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird auf 100.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2024 in Kraft.

Türkheim, 1. Februar 2024
ZWECKVERBAND GYMNASIUM TÜRKHEIM

Eder
Landrat und Verbandsvorsitzender

II.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile und die Durchsicht des Haus-
haltsplanes samt Anlagen gab keinen Anlass zu Beanstandungen oder besonderen Bemerkungen (siehe
Schreiben der Regierung von Schwaben vom 31.01.2024, Gesch.-Nr. RvS-SG12-1444-14/21/5).

III.

Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 65 Abs. 3 GO in der Zeit vom 07.02.2024 bis 14.02.2024, die Haushalts-
satzung samt ihrer Anlagen bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung und da-
mit für die gesamte Zeit ihrer Wirksamkeit bei der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Türk-
heim, Rathaus, Zimmer 12, zur Einsicht auf.

Türkheim, 1. Februar 2024
VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT TÜRKHEIM

Schöffel
Kämmerei

Alex Eder
Landrat


